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RS OGH 1982/12/16 6Ob856/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1982

Norm

ABGB §804

AußStrG §9 E2

AußStrG §92

Rechtssatz

Die Beteiligtenstellung p3ichtteilsberechtigter Kinder geht nicht etwa dadurch verloren, daß die Inventarisierung nicht

auf einen formellen Antrag ihrerseits hin, sondern auf Grund der bedingten Erbserklärung des Erben (§ 802 ABGB)

erfolgte.
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